
Fließtext des §  18 des am 8. Juni 2010 vom Niedersächsischen 
Landtag verabschiedeten NHG (nicht autorisierte Fassung): 
           
" (1) 1Zum Studium in einem grundständigen Studiengang ist berechtigt, wer über die 
entsprechende deutsche Hochschulzugangsberechtigung verfügt. 2Eine 
Hochschulzugangsberechtigung hat, wer       

           
1.     a)      die allgemeine Hochschulreife,     
           
 b)      die fachgebundene Hochschulreife,          
           
 c)      die Fachhochschulreife,    
           
 d)      eine von dem für die Schulen zuständigen Ministerium allgemein oder für 
  bestimmte Studiengänge als gleichwertig anerkannte schulische Vorbildung oder     

           
2.      eine berufliche Vorbildung nach Absatz 4           
           
besitzt.           
           
        (2) 1Die fachgebundene Hochschulreife berechtigt zum Studium in der entsprechenden 
Fachrichtung; zur Aufnahme eines Studiums in einer anderen Fachrichtung ist berechtigt, wer 
die hierfür erforderlichen Vorkenntnisse in einer von der Hochschule abzunehmenden Prüfung 
nachweist. 2Das Nähere regelt eine Ordnung.     

           
        (3) 1Die Fachhochschulreife berechtigt zum Studium in jeder Fachrichtung an jeder 
Fachhochschule und zum Studium in der entsprechenden Fachrichtung an Universitäten und 
gleichgestellten Hochschulen. 2Die Universität oder gleichgestellte Hochschule kann auf der 
Grundlage der Akkreditierung der Studiengänge durch Ordnung bestimmen, dass die 
Fachhochschulreife oder die Fachhochschulreife mit gleichzeitigem Nachweis zusätzlicher 
studiengangsbezogener Kenntnisse und Fertigkeiten auch zur Aufnahme eines 
Bachelorstudiengangs in einer anderen Fachrichtung berechtigt. 3Studierende mit einer 
Zugangsberechtigung nach Satz 2 sind nach einem Studium von zwei Semestern, in dem sie 
die geforderten Leistungsnachweise erbracht haben, berechtigt, das Studium in einem 
Studiengang der gleichen Fachrichtung an einer anderen Universität oder gleichgestellten 
Hochschule fortzusetzen.         

           
        (4) 1Eine Hochschulzugangsberechtigung für ein Studium in jeder Fachrichtung an jeder 
Hochschule aufgrund beruflicher Vorbildung besitzt, wer     

           
1.      eine Meisterprüfung abgelegt hat,          
           
2.      einen Bildungsgang zur staatlich geprüften Technikerin oder zum staatlich geprüften 
Techniker oder zur staatlich geprüften Betriebswirtin oder zum staatlich geprüften Betriebswirt 
abgeschlossen hat,    

           
3.      einen Fortbildungsabschluss auf Grundlage einer Fortbildungsordnung nach § 53 des 
Berufsbildungsgesetzes oder § 42 der Handwerksordnung oder von 
Fortbildungsprüfungsregelungen nach § 54 des Berufsbildungsgesetzes oder § 42 a der 
Handwerksordnung besitzt, der auf einem mindestens 400 Unterrichtsstunden umfassenden 
Lehrgang beruht,       



           
4.      ein Befähigungszeugnis für den nautischen oder technischen Schiffsdienst nach der 
Schiffsoffizier-Ausbildungsverordnung besitzt, das auf einem mindestens 
400 Unterrichtsstunden umfassenden Lehrgang beruht,    

           
5.      einen Fachschulabschluss entsprechend der "Rahmenvereinbarung über Fachschulen" 
der Kultusministerkonferenz vom 7. November 2002 (Nds. MBl. 2010 S. 516) besitzt, oder    

           
6.      einen Abschluss aufgrund einer landesrechtlichen Fortbildungsregelung für Berufe im 
Gesundheitswesen oder für sozialpflegerische oder sozialpädagogische Berufe besitzt, der auf 
einem mindestens 400 Unterrichtsstunden umfassenden Lehrgang beruht.     

           
2Eine Hochschulzugangsberechtigung für ein Studium in der entsprechenden Fachrichtung an 
jeder Hochschule aufgrund beruflicher Vorbildung besitzt, wer    

           
1.      nach Abschluss einer durch Bundes- oder Landesrecht geregelten mindestens 
dreijährigen Ausbildung in einem anerkannten Ausbildungsberuf in einem dem angestrebten 
Studiengang fachlich nahe stehenden Bereich diesen Beruf mindestens drei Jahre lang, als 
Stipendiatin oder Stipendiat des Aufstiegsstipendienprogramms des Bundes mindestens zwei 
Jahre lang, ausgeübt hat,     

           
2.      eine andere von der Hochschule studiengangsbezogen als gleichwertig festgestellte 
Vorbildung hat oder      
           
3.      nach beruflicher Vorbildung eine fachbezogene Hochschulzugangsberechtigung durch 
Prüfung erworben hat.     
           
3Das für die Schulen zuständige Ministerium wird ermächtigt, durch Verordnung die Kriterien 
für die Gleichwertigkeitsfeststellung nach Satz 2 Nr. 2 festzulegen sowie die Gleichwertigkeit 
bestimmter formaler Vorbildungen allgemein festzustellen. 4Die Hochschule wird ermächtigt, 
durch Ordnung zu regeln, dass die Hochschule aufgrund in der beruflichen Bildung, im Beruf 
oder in der Weiterbildung erworbener Kompetenzen eine studiengangsbezogene 
Hochschulzugangsberechtigung feststellen kann. 5Studierende mit einer Zugangsberechtigung 
nach Satz 4 sind nach einem Studium von zwei Semestern, in dem sie die geforderten 
Leistungsnachweise erbracht haben, berechtigt, das Studium in einem Studiengang der 
gleichen Fachrichtung an einer anderen Hochschule fortzusetzen. 6Satz 5 gilt entsprechend für 
Studierende, die aufgrund einer Regelung eines anderen Landes über eine 
Zugangsberechtigung nach beruflicher Vorbildung verfügen, die nicht die Voraussetzungen der 
Sätze 1 und 2 erfüllt.           

 (5) 1Zum Studium in einem künstlerischen oder künstlerisch-wissenschaftlichen 
Studiengang ist berechtigt, wer die Voraussetzungen nach Absatz 1 Satz 2 erfüllt und eine 
besondere künstlerische Befähigung nachweist; das Erfüllen der Voraussetzungen nach Absatz 
1 Satz 2 kann durch den Nachweis einer überragenden künstlerischen Befähigung ersetzt 
werden. 2Das Nähere regelt eine Ordnung.

 (6) 1Die Hochschule kann über die Voraussetzungen nach Absatz 1 Satz 2 hinaus für 
bestimmte Studiengänge den Nachweis einer praktischen Ausbildung, bestimmter 
berufsbezogener Kenntnisse und Fertigkeiten, besonderer fremdsprachlicher Kenntnisse oder 
den Nachweis eines dem Studiengang fachlich entsprechenden Ausbildungsverhältnisses 
verlangen; sie kann zulassen, dass einzelne dieser Zugangsvoraussetzungen während des 
Studiums nachgeholt werden. 2Die Hochschule kann Studien- oder Prüfungsleistungen, die im 
Rahmen eines anderen Studienganges erbracht wurden, anstelle von Voraussetzungen nach 
Satz 1 berücksichtigen. 3Das Nähere regelt eine Ordnung.



 (7) Wer an einer deutschen Hochschule eine Vor- oder Zwischenprüfung bestanden hat, 
ist berechtigt, das Studium in einem Studiengang der gleichen Fachrichtung mit dem gleichen 
Abschluss an einer anderen Hochschule fortzusetzen.

 (8) 1Die Zugangsberechtigung zu weiterführenden Studiengängen und 
Masterstudiengängen setzt einen Bacherlorabschluss oder gleichwertigen Abschluss und eine 
besondere Eignung voraus. 2Vertieft der Masterstudiengang das vorherige Studium fachlich in 
derselben Richtung, so wird die besondere Eignung insbesondere auf der Grundlage des 
Ergebnisses der Bachelorprüfung festgestellt. 3Fehlen noch einzelne Prüfungsleistungen des 
Bachelorabschlusses, so stellt die Hochschule abweichend von Satz 2 die besondere Eignung 
insbesondere anhand einer nach den bislang vorliegenden Prüfungsleistungen ermittelten 
Durchschnittsnote fest; die Einschreibung erlischt, wenn das Bachelorzeugnis nicht zu einer 
von der Hochschule festgesetzten Frist eingereicht wird und die Bewerberin oder der Bewerber 
dies zu vertreten hat. 4Das Nähere regelt eine Ordnung.

(9) 1Der erfolgreiche Abschluss eines Hochschulstudiums berechtigt zur Aufnahme eines 
Studiums in allen Fachrichtungen; die besonderen Zugangsvoraussetzungen nach den 
Absätzen 5 bis 8 bleiben unberührt. 2Ist eine Zulassung zum Studium nach Absatz 5 Satz 1 
Halbsatz 2 erfolgt, so ist die Aufnahme eines Studiums in einer anderen Fachrichtung nur 
möglich, wenn die hierfür erforderlichen Vorkenntnisse durch eine Prüfung nach Absatz 2 Satz 
1 Halbsatz 2 nachgewiesen werden.

(10) 1Zum Studium ist auch berechtigt, wer Deutscher im Sinne des Artikels 116 des 
Grundgesetzes, nach Rechtsvorschriften Deutschen gleichgestellt oder Staats- angehöriger 
eines anderen Mitgliedstaates der Europäischen Union ist und eine von der Hochschule 
festgestellte, der deutschen Hochschulzugangsberechtigung gleichwertige ausländische Bildung 
sowie die für das Studium erforderlichen Sprachkenntnisse besitzt. 2Für die übrigen 
Studienbewerberinnen und Studienbewerber mit ausländischem Bildungsnachweis entscheidet 
die Hochschule bei Vorliegen der Voraussetzungen nach Satz 1 über den Zugang nach 
Maßgabe einer Ordnung; für die Feststellung der Zugangsvoraussetzungen kann die Erhebung 
von Gebühren vorgesehen werden.

 (11) 1Studienbewerberinnen und Studienbewerber, deren ausländische 
Bildungsnachweise nicht als gleichwertig anzusehen sind, erlangen die 
Hochschulzugangsberechtigung durch die Prüfung an einem Studienkolleg (§ 3 Abs. 9), in der 
nachzuweisen ist, dass sie einen Bildungsstand besitzen, der einer Voraussetzung nach Absatz 
1 Satz 2 Nr. 1 entspricht. 2Die Hochschule, an der das Studienkolleg eingerichtet ist, regelt 
durch Ordnung des Präsidiums die Zulassung zum Studienkolleg, die Rechtsstellung der 
Kollegiatinnen und Kollegiaten, die Organisation und Benutzung des Studienkollegs sowie die 
Erhebung von Gebühren. 3Das für die Schulen zuständige Ministerium regelt durch Verordnung 
im Einvernehmen mit dem Fachministerium die Prüfungsanforderungen und das -verfahren.

 (12) Das für die Schulen zuständige Ministerium kann die Zuständigkeit für die 
Anerkennung nach Absatz 1 Satz 2 Nr. 1 Buchst. d auf eine nachgeordnete Behörde 
übertragen.

 (13) 1Das für die Schulen zuständige Ministerium wird ermächtigt, für die Prüfungen 
nach Absatz 4 Satz 2 Nr. 3 durch Verordnung die Zulassungsvoraussetzungen und das 
Zulassungsverfahren, den Prüfungsinhalt und das Prüfungsverfahren, die Zusammensetzung 
der Prüfungsausschüsse sowie die Erhebung von Gebühren zu regeln. 2Die Prüfung besteht 
aus einem allgemeinen Teil und einem besonderen Teil. 3Die Hochschule ist zur Mitwirkung bei 
der Abnahme des besonderen Teils der Prüfung nach Maßgabe der Verordnung nach Satz 1 
verpflichtet. 4In der Verordnung nach Satz 1 kann die Betreuung einer erziehungs- oder 
pflegebedürftigen Person der beruflichen Vorbildung nach Absatz 4 Satz 2 Nr. 3 gleichgestellt 
werden.

 (14) Die Ordnungen nach dieser Vorschrift bedürfen der Genehmigung.


